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3 6 5 . Verordnung: Feststellung der Zahl der Begabtenstipendien für das Studienjahr 1972/73
3 6 6 . Verordnung: Änderung der Verordnung, mit welcher die Lehrpläne der Volksschule, der

Hauptschule und der Sonderschulen erlassen werden
3 6 7 . Kundmachung: Feststellung der Gesetzwidrigkeit von Bestimmungen der „Hausordnung für

Männerstrafanstalten", des Erlasses betreffend „Zeitungsbezug durch Gefan-
gene und Hausinsassen" und des Erlasses betreffend „Maßnahmen gegen die
Vielschreiberei durch Strafgefangene" durch den Verfassungsgerichtshof

3 6 8 . Kundmachung: Geltungsbereich des Übereinkommens zur Befreiung ausländischer öffent-
licher Urkunden von der Beglaubigung

369. Abkommen zwischen der österreichischen Bundesregierung und der Regierung der Republik
Sambia über die Entsendung von österreichischen Entwicklungshelfern nach
Sambia

3 6 5 . Verordnung des Bundesministers für
Wissenschaft und Forschung vom 23. August
1972 über die Feststellung der Zahl der Be-
gabtenstipendien für das Studienjahr 1972/73

Auf Grund des § 23 Abs. 1 bis 3 des Studien-
förderungsgesetzes, BGBl. Nr. 421/1969, in der
Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 330/1971
und BGBl. Nr. 286/1972 wird im Einvernehmen
mit dem Bundesminister für Finanzen verordnet:

§ 1. Auf Grund der statistischen Erhebungen
über das Studienjahr 1971/72 wird die Zahl der
auf die nachstehend angeführten Anstalten ent-
fallenden Begabtenstipendien wie folgt festge-
stellt:
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§ 2. Gemäß § 23 Abs. 3 des Studienförderungs-
gesetzes werden der Fakultät für Bauingenieur-
wesen und Architektur der Universität in Inns-
bruck acht Begabtenstipendien und der Technisch-
naturwissenschaftlichen Fakultät der Hochschule
für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften in Linz
zwölf Begabtenstipendien zusätzlich zu den oben
angeführten bewilligt.

Firnberg

366 . Verordnung des Bundesministers
für Unterricht und Kunst vom 11. Sep-
tember 1972, mit der die Verordnung, mit
welcher die Lehrpläne der Volksschule, der
Hauptschule und der Sonderschulen erlassen

werden, geändert wird

Auf Grund des Schulorganisationsgesetzes,
BGBl. Nr. 242/1962, in der Fassung der Bundes-
gesetze BGBl. Nr. 243/1965, 173/1966, 289/1969

und 234/1971, insbesondere auf Grund dessen
§§ 6 und 10, wird verordnet:

Die Verordnung des Bundesministers für
Unterricht vom 4. Juni 1963, BGBl. Nr. 134,
mit welcher die Lehrpläne der Volksschule, der
Hauptschule und der Sonderschulen erlassen
werden, in der Fassung der Verordnungen BGBl.
Nr. 21/1965, 102/1968, 172/1969, 79/1972 und
325/1972 wird wie folgt geändert:

In der Anlage A (Lehrplan der Volksschule),
Fünfter Teil (Aufteilung des Lehrstoffes der
Pflichtgegenstände auf die einzelnen Schul-
stufen), Lehrplan-Mittelstufe (Dritte und vierte
Schulstufe), hat im Abschnitt „Deutsch, Lesen"
die lit. f zu lauten:

„f) Schularbeiten:
Auf der vierten Schulstufe sechs Schul-
arbeiten im Schuljahr."

Sinowatz

367. Kundmachung des Bundesministers für
Justiz vom 21. September 1972 über die
Feststellung der Gesetzwidrigkeit von Be-
stimmungen der „Hausordnung für Männer-
strafanstalten", des Erlasses betreffend „Zei-
tungsbezug durch Gefangene und Hausinsas-
sen" und des Erlasses betreffend „Maßnah-
men gegen die Vielschreiberei durch Straf-
gefangene" durch den Verfassungsgerichtshof

Gemäß Art. 139 Abs. 2 des Bundes-Verfas-
sungsgesetzes in der Fassung von 1929 und § 60
Abs. 2 des Verfassungsgerichtshofgesetzes 1953,
BGBl. Nr. 85, wird kundgemacht:

Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkenntnis
vom 30. Juni 1972, V 16-20/72-12, zu Recht
erkannt, daß

1. a) die Worte „ . . . Ordnung oder . . . " im
§ 20 Z. 7,

b) die Worte „ . . . unter den nötigen Vorsich-
ten . . . " und „ . . . wenn ein nachteiliger Einfluß
nicht zu besorgen ist, der Dienstbetrieb der An-
stalt nicht gestört wird und auch nicht Bedenken
aus Sicherheitsgründen vorliegen . . . " im § 22
Z. 3,

c) die Ziffer 1 des § 34 der „Hausordnung
für Männerstrafanstalten", Erlaß des Bundes-
ministers für Justiz vom 22. Juli 1963, Zl. 41.430/
63;

2. die Worte „ . . . Gefangenen und . . . " im
Erlaß des Bundesministers für Justiz vom
10. April 1958, Zl. 41.180/58, betreffend Zeitungs-
bezug durch Gefangene und Hausinsassen;

3. der Erlaß des Bundesministers für Justiz
vom 16. Dezember 1952, Zl. 71.490/52, betref-
fend Maßnahmen gegen die Vielschreiberei durch
Strafgefangene,
gesetzwidrig waren.

Broda
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368 . Kundmachung des Bundeskanzlers
vom 26. September 1972 betreffend den Gel-
tungsbereich des Übereinkommens vom
5. Oktober 1961 zur Befreiung ausländischer
öffentlicher Urkunden von der Beglaubigung

Nach Mitteilung des Ministeriums für Aus-
wärtige Angelegenheiten der Niederlande hat
Liechtenstein das Übereinkommen zur Befrei-
ung ausländischer öffentlicher Urkunden von
der Beglaubigung (BGBl. Nr. 27/1968, letzte
Kundmachung betreffend den Geltungsbereich
BGBl. Nr. 434/1971) ratifiziert, haben Ungarn
und Zypern Beitrittserklärungen zum genann-
ten Übereinkommen hinterlegt und haben
Tonga und Lesotho erklärt, sich an das Überein-
kommen auch nach Erlangung der Unabhängig-
keit gebunden zu erachten.

Das Übereinkommen ist für Liechtenstein am
17. September 1972 in Kraft getreten, im Ver-
hältnis zwischen Österreich und Ungarn tritt es
am 18. Jänner 1973, im Verhältnis zwischen
Österreich und Zypern am 30. April 1973 in
Kraft.

Ungarn hat mitgeteilt, daß zur Ausstellung
der Apostille nach Artikel 3 des Übereinkom-
mens hinsichtlich von Gerichtsbehörden aus-
gestellter öffentlicher Urkunden und von Ge-

richtsbehörden vorgenommener Beglaubigungen
der Justizminister, hinsichtlich von anderen Be-
hörden ausgestellter öffentlicher Urkunden und
von anderen Behörden vorgenommener Beglau-
bigungen der Minister für Auswärtige Angele-
genheiten zuständig ist.

Zypern hat mitgeteilt, daß zur Ausstellung der
Apostille nach Artikel 3 erster Absatz des Über-
einkommens der Justizminister zuständig ist.

Ferner hat Lesotho mitgeteilt, daß zur Aus-
stellung der Apostille nach der angeführten Be-
stimmung folgende Behörden zuständig sind:

a) der Generalanwalt (Attorney-General),
b) der Ständige Sekretär eines Ministeriums

(Permanent Secretary of a Ministry or
Department),

c) der Urkundsbeamte des Obergerichtes
(Registrar of the High Court),

d) ein Richter mit festem Amtssitz (Resident
Magistrate),

e) ein Richter erster Klasse (Magistrate of the
First Class),

f) jede andere Person, die der Minister er-
nennt und deren Ernennung im Gesetz-
blatt (Gazette) kundgemacht wurde.

Kreisky

369.

(Übersetzung)

A B K O M M E N

zwischen der österreichischen Bundesregie-
rung und der Regierung der Republik
Sambia über die Entsendung von österreichi-

schen Entwicklungshelfern nach Sambia

Die österreichische Bundesregierung und die
Regierung der Republik Sambia

vom Wunsche beseelt, die freundschaftlichen
Beziehungen zu festigen und die Zusammen-
arbeit zwischen den beiden Staaten zu fördern,

sind wie folgt übereingekommen:

Artikel 1

(1) Die österreichische Bundesregierung wird
die Entsendung von Entwicklungshelfern nach
Sambia fördern.

(2) Die Regierung von Sambia wird ihr Er-
suchen um die Entsendung von Entwicklungs-
helfern für die Mitarbeit im Rahmen eines be-
stimmten Förderungsvorhabens jeweils auf
diplomatischem Wege notifizieren.

(3) Nach Befassung der privaten österreichi-
schen Organisationen, die Entwicklungshelfer
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entsenden, wird die österreichische Bundesregie-
rung die Antwort auf diplomatischem Wege
erteilen.

(4) Die österreichische Bundesregierung wird
die mit der Abwicklung des Einsatzes österreichi-
scher Entwicklungshelfer in Sambia betrauten
Organisationen der Regierung von Sambia auf
diplomatischem Wege bekanntgeben. Die Regie-
rung von Sambia wird ihrerseits die von ihr
mit der Projektsverantwortung beauftragte
Dienststelle und/oder Organisation auf diplo-
matischem Wege namhaft machen.

(5) Einzelheiten hinsichtlich der Tätigkeit
österreichischer Entwicklungshelfer bleiben der
Regelung zwischen den gemäß Absatz 4 dieses
Artikels notifizierten Dienststellen und/oder
Organisationen vorbehalten.

Artikel 2

(1) Die Regierung von Sambia gewährt den
Entwicklungshelfern jede für die Erfüllung
ihrer Aufgabe erforderliche Hilfe und trägt für
den vollen Schutz ihrer Person und ihres Eigen-
tums Sorge.

(2) Die von der gemäß Artikel 1, Absatz 4
notifizierten österreichischen Organisation für
die nach Sambia entsandten Entwicklungshelfer
ausgestellten Legitimationen werden von der
Regierung von Sambia anerkannt.

Artikel 3

(1) Sollten sich Gründe für eine vorzeitige Be-
endigung des Einsatzes einzelner Entwicklungs-
helfer ergeben, so kann sich jede der gemäß
Artikel 1, Absatz 4 notifizierten Organisationen
und/oder Dienststellen an die andere Organisa-
tion und/oder Dienststelle wenden, um eine ein-
vernehmliche Lösung über die vorzeitige Abberu-
fung und einen allfälligen Ersatz zu finden.

(2) Falls eine solche einvernehmliche Lösung
nicht erzielt werden kann, so werden die betref-
fenden Vertragsparteien den diplomatischen Weg
beschreiten, um eine einvernehmliche Regelung
herbeizuführen.

(3) Das Recht der österreichischen Bundes-
regierung, die Notifizierung einer Organisation
gemäß Artikel 1, Absatz 4 zu widerrufen, sowie
das Recht der Regierung von Sambia, die Beendi-
gung der Tätigkeit einer gemäß Artikel 1, Ab-
satz 4 notifizierten Organisation zu verlangen,
wird durch die Bestimmungen der vorstehenden
Absätze nicht berührt.

Artikel 4

Die Regierung der Republik Sambia

(i) befreit die Entwicklungshelfer hinsicht-
lich der ihnen für die Tätigkeit im



116. Stück — Ausgegeben am 6. Oktober 1972 — Nr. 369 2611

Rahmen dieses Abkommens von öster-
reichischer Seite gezahlten finanziellen
Zuwendungen von Steuern und Sozial-
abgaben;

(ii) befreit die von den Entwicklungshel-
fern innerhalb von sechs Monaten nach
ihrer ersten Ankunft in Sambia ein-
geführten oder wiederausgeführten
persönlichen Effekten von Zöllen und
ähnlichen Abgaben, vorausgesetzt, daß
diese innerhalb von zwei Jahren in
Sambia nicht ohne die Zustimmung
des „Controller of the Customs" ver-
kauft oder veräußert werden; diese
Freistellung gilt auch für Kraftfahr-
zeuge, die nach Sambia importiert oder
dort in einem Zollfreilager gekauft
werden;

(iii) befreit die von der gemäß Artikel 1,
Absatz 4 notifizierten österreichischen
Organisation im Zusammenhang mit
der Entsendung von Entwicklungs-
helfern für ihre Mitarbeit an den För-
derungsvorhaben zur Verfügung ge-
stellten Geldmittel, Ausrüstungen,
Materialien und Versorgungsgüter von
Abgaben jedweder Art, auch bei der
Wiederausfuhr, vorausgesetzt, daß diese
Ausrüstungen, Materialien und Ver-
sorgungsgüter nicht ohne die Zustim-
mung des „Controller of the Customs"
in Sambia verkauft oder veräußert
werden;

(iv) gestattet die Umwechslung der unter
den Ziffern (i) und (iii) erwähnten
Geldbeträge zum höchsten gesetzlich
zulässigen Kurs.

Artikel 5

Die Regierung der Republik Sambia gewährt
den Entwicklungshelfern kostenlos

(i) die Genehmigung oder Sichtvermerke
für die jederzeitige Einreise nach und
Ausreise aus Sambia in Übereinstim-
mung mit den Ein- und Ausreisebe-
stimmungen sowie weiters die jeweils
notwendigen Arbeitsgenehmigungen;

(ii) eine den Verhältnissen angemessene
Unterkunft;

(iii) Beförderung im Rahmen des Arbeits-
einsatzes;

(iv) Krankenbehandlung einschließlich
Krankenhausaufenthalt;

sofern in den gemäß Artikel 1, Absatz 5 dieses
Abkommens erwähnten Abmachungen nichts
anderes bestimmt wird.
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Artikel 6

(1) Die Regierung der Republik Sambia haftet
für die Verletzung von Personen oder die Be-
schädigung von Eigentum, die der Entwicklungs-
helfer bei der Ausübung seiner ihm nach diesem
Abkommen übertragenen Aufgaben verursacht;
ausgenommen sind Verletzungen oder Beschädi-
gungen, die durch Vorsatz oder grobe Fahr-
lässigkeit des Entwicklungshelfers verursacht
werden oder sich daraus ergeben.

(2) In den Fällen, in denen die Regierung der
Republik Sambia die Haftung übernimmt, ist
der Entwicklungshelfer nicht verpflichtet, die Re-
gierung der Republik Sambia schadlos zu halten.

Artikel 7

Dieses Abkommen gilt sinngemäß auch für alle
Beauftragten der gemäß Artikel 1, Absatz 4 noti-
fizierten Organisation und/oder Dienststelle, die
zur Vorbereitung und Unterstützung der öster-
reichischen Entwicklungshelfer bei der Durch-
führung ihrer Aufgaben nach Sambia entsandt
werden.

Artikel 8

(1) Dieses Abkommen tritt acht Tage nach dem
Datum seiner Unterzeichnung in Kraft.

(2) Es tritt drei Monate nach dem Tage außer
Kraft, an dem eine Vertragspartei das Abkom-
men schriftlich auf diplomatischem Wege kündigt.

Geschehen in Lusaka, am 14. Juli 1972, in zwei
englischsprachigen Originalen, welche beide
authentisch sind.

Für und im Auftrage der österreichischen Bundes-
regierung:

G. Reisch

Für und im Auftrage der Regierung der Republik
Sambia:

A. M. Milner

Das vorliegende Abkommen ist gemäß seinem Art. 8 Abs. 1 am 22. Juli 1972 in Kraft getreten.

Kreisky


